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175/2025 8.2.0 Motion von Bashkim Maliqi (als Erstunterzeichner) betreffend
"Schlieremer Unternehmens-Preis für soziale Verantwortung in der
Wirtschaft"
Nichtentgegennahme

1. Motion

Am 26. Mai 2025 ist die folgende Motion von Gemeindeparlamentarier Bashkim Maliqi eingegangen:

"Der Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament ein Umsetzungskonzept für einen jährlich
zu vergebenden Preis zur Genehmigung vorzulegen. Mit diesem Preis sollen Unterneh­
men in Schlieren geehrt werden, die sich in besonderem Masse durch soziale Verant­
wortung und gesellschaftliches Engagement auszeichnen.
Mögliche Kriterien für den Preis:

1. Verantwortungsvolle und inklusive Unternehmenskultur:
Das Unternehmen schafft faire Arbeitsbedingungen, fördert die Chancengleichheit und
setzt sich gezielt für die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung oder erschwer­
tem Zugang zum Arbeitsmarkt ein.

2. Engagement für nachhaltige Entwicklung:
Oas Unternehmen gestaltet seine Geschäftsprozesse umweltbewusst - z. B. durch
Einsatz erneuerbarer Energien, Vermeidung von Abfall, oder Förderung regionaler
Wertschöpfung - und übernimmt Verantwortung für künftige Generationen.

3. Kooperatives Handeln mit gesellschaftlichem Mehrwert:
Oas Unternehmen arbeitet aktiv mit anderen Akteuren - etwa Schulen, Sozialinstitutio­
nen oder gemeinnützigen Organisationen - zusammen, um gesellschaftliche Heraus­
forderungen gemeinsam anzugehen.

4. Transparenz und messbare Wirkung:
Das Unternehmen macht sein soziales oder ökologisches Engagement sichtbar und
überprüfbar, etwa durch Berichte, Zertifizierungen oder konkrete Resultate mit nach­
weisbarem Nutzen für Mensch und Umwelt.

Die Nominierung kann durch Bürgerinnen und Bürger, Organisationen oder Unterneh­
men erfolgen. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der
Stadt, des Parlaments sowie aus Fachkreisen der Wirtschaft und des Sozialwesens,
prüft die Eingaben und bestimmt die Preisträger.

Die Preisverleihung soll im Rahmen eines offiziellen Anlasses der Stadt Schlieren erfol­
gen und beinhaltet ein offizielles Zertifikat. Die Stadt Schlieren publiziert die ausgezeich­
neten Unternehmen über ihre Kommunikationskanäle.
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Begründung
Viele Unternehmen in Schlieren tragen heute bereits aktiv zur sozialen Integration und
zur Förderung benachteiligter Menschen bei. Ein herausragendes Beispiel ist die
Cosanum AG. Sie engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich dafür, Jugendlichen mit er­
schwerten Startbedingungen den Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen. Trotz die­
ses ausserordentlichen Einsatzes wurde dieses Engagement bisher nicht offiziell durch
die Stadt Schlieren gewürdigt.

Durch diese Motion soll das freiwillige Engagement dieser und anderer Firmen sichtbar
gemacht werden, anerkannt und zur Nachahmung motiviert werden. Der Preis schafft
einen öffentlichen Anreiz für unternehmerisches Handeln, das ökonomische Leistungs­
fähigkeit mit sozialer Verantwortung verbindet.

Die Stadt Schlieren erhält durch diese Initiative die Chance, sich schweizweit als inno­
vative Gemeinde mit gelebter sozialer Verantwortung zu positionieren. Gleichzeitig wer­
den Betriebe gewürdigt, die über ihre wirtschaftlichen Ziele hinaus aktiv zur sozialen
Kohäsion beitragen. "

2. Erwägungen

Der Stadtrat hat die vorliegende Motion, welche die Einführung eines jährlich zu vergebenden Prei­
ses für Unternehmen mit besonderem sozialem und gesellschaftlichem Engagement in Schlieren
fordert, eingehend geprüft. Grundsätzlich anerkennt der Stadtrat den Stellenwert, den soziales En­
gagement und gesellschaftliche Verantwortung für die Stadt und ihre Wirtschaft einnehmen. Die För­
derung von nachhaltiger und sozial verantwortlicher Unternehmensführung ist auch aus Sicht des
Stadtrats ein Anliegen.

Aus den folgenden Gründen nimmt der Stadtrat die Motion jedoch nicht entgegen:

Der Inhalt und die Zulässigkeit einer Motion bestimmen sich nach dem Wortlaut des Antrags, nicht
nach der allfälligen Begründung. Gemäss § 83 der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments ist
eine Motion ein selbständiger Antrag, der den Stadtrat verpflichtet, einen Entwurf für einen Beschluss
vorzulegen, der in die Zuständigkeit des Gemeindeparlaments oder der Stimmberechtigten fällt. Das
Begehren, ein Umsetzungskonzept für einen jährlich zu vergebenden Preis zur Ehrung sozial ver­
antwortlicher Unternehmen in Schlieren zu erarbeiten, fällt jedoch nicht in die Kompetenz der Legis­
lative. Deshalb ist die Motion zurückzuweisen.

Die formale Prüfung ist Sache des Gemeindeparlaments.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt, die Motion betreffend "Schlieremer Unternehmens­
Preis für soziale Verantwortung in der Wirtschaft" abzulehnen.

2. Als Referent des Stadtrats beim Gemeindeparlament wird Markus Bärtschiger, Ressortvorste­
her Präsidiales, bestimmt.

3. Für den Fall der Überweisung wird die Abteilung Präsidiales beauftragt, die notwendigen Abklä­
rungen zu tätigen und dem Stadtrat Bericht und Antrag zu unterbreiten.

8.2.0 / 2025-2134 Seite 2 von 3



4. Mitteilung an
- Motionär
- Gemeindeparlament
- Geschäftsleiter
- Stadtschreiberin
- Standortförderer
- Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren
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Selina Kaufmann
Stadtschreiberin
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